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 Veröffentlicht am 31.10.2000
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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs4;

EStG 1988 §34 Abs6;

EStG 1988 §34 Abs8;

Rechtssatz

§ 34 Abs 8 EStG 1988 tri5t eine Regelung für jene Mehraufwendungen (Hinweis E 29.6.1995, 93/15/0104) im Rahmen

der Unterhaltsp=icht, die durch die auswärtige Berufsausbildung erwachsen. Demnach erfolgt die steuerliche

Berücksichtigung der Mehraufwendungen auf Grund auswärtiger Berufsausbildung des Kindes durch einen

Pauschbetrag pro Monat der Berufsausbildung. Eine Kürzung der gesetzlichen Pauschbeträge um einen Selbstbehalt

iSd § 34 Abs 4 legcit erfolgt nicht (Abs 6 zweiter Rechtsfall), doch steht dem Steuerp=ichtigen andererseits auch kein

Wahlrecht dahin zu, etwa nachweisbare höhere Kosten geltend zu machen.
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